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VU für noch mehr Gerechtigkeit
Die VU-Fraktion möchte ihre Prämienverbilligungs-Initiative noch fairer ausgestalten. Bis zur zweiten Lesung möchte sie eine 
Verstetigung der Subventionssätze einbauen. Damit soll eine sprunghafte Abhängigkeit vom Erwerb vermieden werden.

Sowohl einkommensschwache 
Einzelpersonen, insbesondere Al-
leinerziehende und Senioren, aber 
auch Familien des unteren Mittel-
standes leiden darunter, dass ein 
erheblicher Teil ihres monatlichen 
Haushaltsbudgets für die Gesund-
heitskosten aufgebraucht wird. In 
der VU-Initiative zur Prämienver-
billigung, welche dem Landtag am 
kommenden Mittwoch zur Be-
handlung vorliegt, hat die VU-
Landtagsfraktion eine Anhebung 
der Erwerbsgrenzen vorgeschla-
gen, um die Menschen in den 
 unteren Einkommenssegmenten 
deutlich zu entlasten. 

Zielgerichtete Unterstützung 
So soll der massgebende Erwerb bei 
den Alleinstehenden von bisher 
45 000 auf 55 000 Franken erhöht 
werden. Die Initiative wendet den 

Zuschlagsfaktor von 0,4, um den 
sich die Erwerbsgrenze bei Verhei-
rateten und in Partnerschaft leben-
den Personen bei der geltenden 
Regelung in der ersten Stufe er-
höht, konsequent an. So wird auch 
in der zweiten Stufe die Erwerbs-
grenze von 55 000 bei Alleinste-
henden um 40 Prozent auf CHF 
77 000 bei Ehepaaren angehoben. 
Zudem wird der gleiche Subventi-
onssatz, wie er für die Prämienver-
billigung gilt, auch für die 
Kostenbeteiligung verwendet. 

Ungerechte Sprünge vermeiden 
In der Landtagssitzung vom 5. Juni 
2019 wurde anlässlich der Behand-
lung der Interpellationsbeantwor-
tung auch über die dort erläuterte 
Verstetigung der Subventionssätze 
diskutiert. Nicht nur bei der heuti-
gen Regelung, sondern auch bei der 
vorliegenden Initiative ändern sich 
diese je nach massgebendem Er-
werb sprunghaft. Wie Gesell-
schaftsminister Mauro Pedrazzini 
im Juni-Landtag ausführte, kann 
ein Franken Einkommen mehr oder 

Günther Fritz 
Parteipräsident

Samstag, 14. September 2019 
ab 15.00 Uhr
Küefer-Martis-Huus in Ruggell

Jugendunion                                               Frauenunion                                               Seniorenunion

Einladung zum 
Fest der Unionen

Anmeldung erbeten
bettina.fuchs@vu-online.li 
Tel. 239 82 82

Fest der Unionen: generationsübergreifender Austausch

Mit den verschiedenen Unionen 
integriert die Vaterländische 
Union als Volkspartei gezielt die 
verschiedenen Interessen aller 
Gesellschaftsgruppen. Unter dem 
Thema «Wir finden zusammen» 
organisieren die verschiedenen 
Unionen nun einen übergreifen-

den Anlass im Küefer-Martis-
Huus in Ruggell, wozu sie Partei-
mitglieder, Sympathisanten und 
jene, die es noch werden wollen, 
herzlich einlädt.  

Die Jugendunion befasst sich 
mit den Interessen der Jugend 
Liechtensteins. Die Frauenunion 

setzt sich für den Interessen der 
Frauen ein. Sie fördert und unter-
stützt die Frauen bei der Aus-
übung von politischen Aufgaben. 

Die Seniorenunion behandelt 
die Interessen der älteren Genera-
tion. Alle drei Unionen vertreten 
die Anliegen ihrer «Zielgruppe» 

gegenüber den Parteiorganen, 
Mitgliedern und in der Öffentlich-
keit.  

Gemeinsame Interessen  
Mit diesem gemeinsamen Fest 
werden die überschneidenden In-
teressen der Unionen vertieft und 

die vielfältigen Perspektiven der 
gemeinsamen Werte ausge-
tauscht.  

Anmeldung erbeten 
Um Anmeldung wird aus organi -
satorischen Gründen gebeten:  
bettina.fuchs@vu-online.li     

Am Samstag, 14. September, laden die Jugendunion, die Frauenunion und die Seniorenunion zum Fest der  
Unionen nach Ruggell. An einem gemeinsamen Herbstfest sollen Geselligkeit und Dialog gepflegt werden.
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Die von der VU beabsichtigte Verstetigung der Subventionssätze bei Paaren be-
deutet, dass bei einem massgeblichen Erwerb bis 49 000 Franken sowohl die Prämie 
als auch die Kostenbeteiligung mit 60 Prozent subventioniert werden. Bei einem 
Erwerb über 49 000 bis 77 000 Franken sinken die Prozentsätze linear auf 25 Prozent. 
Ab einem Erwerb von über 77 000 Franken gibt es keine Subvention mehr.

weniger Auswirkungen von bis zu 
1500 Franken pro Jahr haben. Das 
wird von den Betroffenen natürlich 
als Ungerechtigkeit empfunden. Vor 

diesem Hintergrund will die VU-
Fraktion im Rahmen der Eintre-
tensdebatte und ersten Lesung 
ankündigen, bis zur zweiten Lesung 

eine Verstetigung der Subventions-
sätze in die vorliegende Initiative 
einzubauen.  

Einzelpersonen bis 64 000 
Bei Einzelpersonen soll bei einem 
Erwerb bis 35 000 Franken der Bei-
trag 60 Prozent des Prämienanteils 
und 60 Prozent der Kostenbeteili-
gung des Versicherten entsprechen. 
Bei einem Erwerb über  
35 000 Franken bis 64 000 Franken 
sinken die Prozentsätze linear auf 
25 Prozent. Bei einer angenomme-
nen Nutzungsquote von 54 Prozent 
würden die Mehrkosten für die ver-
stetigte VU-Initiative 7,3 Mio. Fran-
ken pro Jahr betragen. Das sind 1,4 
Mio. Franken mehr als die vorlie-
gende Initiative mit Mehrkosten von 
5,9 Mio. Franken. Die VU-Fraktion 
ist der Ansicht, dass diese Mehrkos-
ten zur Vermeidung der empfunde-
nen Ungerechtigkeit, wel che die 
sprunghafte Änderung der Subven-
tionsberechtigung an fixen Er-
werbsgrenzen darstellt, 
sozialpolitisch sinnvoll und finanz-
politisch verantwortbar sind.  


